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Positionen-Erläuterung zur Betriebsunterbrechungs-Versicherung                   
– Fassung 01/2010  
 
 

Pos. 1 Betriebsgewinn und Kosten 

Der Betriebsgewinn ergibt sich aus dem Umsatz der im 
versicherten Betrieb hergestellten Erzeugnisse und ge-
handelten Waren sowie dem Gewinn aus Dienstleistungen. 
Zu den im versicherten Betrieb entstehenden Kosten zäh-
len auch Gehälter, Löhne und Provisionen, soweit für sie 
nicht unter Pos. 2–5 eine separate Versicherungssumme 
ausgewiesen ist. 

Zu Pos. 1 gehören auch freiwillige Aufwendungen zur Al-
tersversorgung und Unterstützung von Betriebsangehöri-
gen, Aufsichtsratbezüge, Schenkungen, Spenden und 
freiwillige Wohlfahrtsleistungen, Tantiemen für Aufsichtsrat, 
Vorstand und Betriebsangehörige. 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie 
für bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich 
nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um 
Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug 
handelt; 

b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle; 

c) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten; 

d) umsatzabhängige Versicherungsprämien; 

e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhän-
gige Erfindervergütungen; 

f) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Han-
dels – oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen. 

Pos. 2 Gehälter; Pos. 3 Löhne der Facharbeiter; Pos. 4 
Löhne der Nichtfacharbeiter 

Zu Pos. 2–4 gehören außer den Jahresbruttolöhnen die 
Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialabgaben, 
Berufsgenossenschaftsbeiträge, freiwillige soziale Leistun-
gen, Beiträge zur Familienausgleichskasse, Zulagen für 
Akkord-, Überstundenarbeit und Feiertagsschichten, Leis-
tungsprämien sowie vertraglich vereinbarte oder aus ei-
nem anderen Rechtsgrund regelmäßig gewährte Bezüge, 
wie Gratifikationen, Urlaubsgelder und Sachleistungen. 

Sind bei den Positionen 3 und 4 unterschiedliche Haftzei-
ten vereinbart, ist festzulegen, nach welchen Merkmalen 
Facharbeiter bzw. Nichtfacharbeiter der jeweiligen Position 
zugeordnet wurden (z.B. nach Beschäftigungsstelle, Be-
schäftigungsart, Bruttowochenlohn oder Tarifgruppe). 

Pos. 5 Provisionen und sonstige Bezüge der vertraglichen 
Vertreter 

Zu diesen Provisionen uns sonstigen Bezügen gehören 
neben Baraufwendungen auch Sachleistungen. 

Es können auch nur bestimmte Provisionen und sonstige 
Bezüge versichert werden, z.B.: 

a) Provisionen und sonstige Bezüge vertraglicher Vertre-
ter, deren Gesamtbezüge einen bestimmten zu verein-
barenden Betrag jährlich übersteigen; 

b) vertraglich garantierte Provisionen und sonstige Bezüge 
der Vertreter. 

Diese sind gesondert zu deklarieren.

 

------------------------- 

Hinweise zu Pos. 1–Pos. 5 

Bei der Ermittlung der Versicherungssumme für Betriebs-
gewinn und Kosten ist zunächst von den Netto-
Umsatzerlösen der zurückliegenden 12 Monate aus dem 
eigentlichen Fabrikations-, Handels- oder Dienstleistungs-
betrieb auszugehen. 

Danach ist die zukünftige Geschäftsentwicklung der nächs-
ten 24 Monate zu prüfen, denn ein Schadenfall kann auch 
noch am letzten Tag eines Versicherungsjahres eintreten. 
Dann reicht der für die Feststellung des Versicherungswer-
tes maßgebende 12monatige Bewertungszeitraum bei ei-
ner Betriebsunterbrechung von 12 Monaten bis zum Ende 
des folgenden Jahres. 

Die Berücksichtigung der voraussichtlichen Geschäftsent-
wicklung ist wichtig, da der Schadenfall immer in der Zu-
kunft liegt. Wird mit einer Steigerung des Geschäftsergeb-
nisses gerechnet, so ist die Versicherungssumme 
entsprechend höher festzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

Wird ein rückläufiges Geschäftsergebnis erwartet, so ist es 
verfehlt, die Versicherungssumme danach zu bemessen, 
da im Schadenfall der Bewertungszeitraum noch in die Zeit 
des ertragreicheren Geschäftsjahres fallen kann. 

Ein finanzielles Risiko entsteht dabei grundsätzlich nicht, 
denn nach den Bestimmungen zur Prämienrückgewähr 
wird bei einer zu hoch festgesetzten Versicherungssumme 
bis zu 1/3 der entrichteten Jahresprämie zurückgezahlt, 
wenn das Versicherungsjahr dem Geschäftsjahr entspricht. 
Somit kann ohne Prämieneinbuße eine um 50 % erhöhte 
Versicherungssumme festgesetzt werden. 

Empfohlen wird, die Versicherungssumme jährlich neu zu 
ermitteln; denn ist bei Eintritt eines Sachschadens die Ver-
sicherungssumme einer Position niedriger als ihr Versiche-
rungswert, so wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der 
sich zum ganzen Schaden verhält wie die Versicherungs-
summe zum Versicherungswert. 

Positionen mit gleicher Haftzeit gelten als eine Position. 


